
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/4/9 3Ob659/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.04.1980

Norm

UVG §29

Rechtssatz

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat in ihrer Eigenschaft als Vertreterin der Minderjährigen die Forderung einzutreiben

bzw Zahlungen in Empfang zu nehmen und die "hereingebrachten" Beträge dem Präsidenten des OLG zu überweisen.
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